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 Stand 
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22.10.2014 
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Landesgartenschau 2024 - Beschluss über die Bildung eines Arbeitskreises 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
Der Gemeinderat beschließt die Bildung eines Arbeitskreises zur Vorbereitung der 
Landesgartenschau 2024 und benennt die Mitglieder dieses Gremiums. 
 
 
Sachdarstellung  
Entsprechend der Richtlinie zum Landesprogramm „Natur in Stadt und Land“ sind die Stadt 
Wangen und die Förderungsgesellschaft bwgrün.de die gemeinsamen Veranstalter der 
Landesgartenschau Wangen 2024. Das Land und die Stadt sind Träger der Veranstaltung.  
 
Die Zusammenarbeit der beiden Gesellschafter, Stadt und bwgrün.de, erfolgt als GmbH. 
Hierbei handelt es sich um eine städtische Mehrheitsgesellschaft, die Stadt ist mit 2/3 und 
bwgrün.de mit 1/3 vertreten. Es ist vorgesehen, dass die Stadt 6 städtische Mitglieder und 
die Förderungsgesellschaft 3 Mitglieder stellt. Der Vorsitz obliegt dem Oberbürgermeister. 
Der Aufsichtsrat ist ein beschließendes Gremium.  
 
Hiernach ergibt sich folgende Verteilung: 

- Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Michael Lang; 
- 2 Mitglieder CDU; 
- jeweils 1 Mitglied FW, GOL, SPD.  

 
Ergänzend hierzu können beratende Mitglieder ohne Stimmrecht jederzeit in den Aufsichtsrat 
berufen und auch wieder abberufen werden. 
 
Zur organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitung der Landesgartenschau sind bereits im 
Vorfeld einer GmbH-Gründung intensive Abstimmungen organisatorischer wie auch 
inhaltlicher Art erforderlich. Zu diesem Zweck soll ein Arbeitskreis gebildet werden. Dieser ist 
nur beratend tätig und soll den Gemeinderat wie auch die Verwaltung unterstützen.  
 
Nach Gründung der GmbH wird der Arbeitskreis durch den Aufsichtsrat ersetzt. Der 
Arbeitskreis ist somit ein „Vorläufer“ des Aufsichtsrates. Der Arbeitskreis sollte daher in 
Besetzung und Anzahl dem künftigen Aufsichtsrat entsprechen. Neben den Vertretern des 
Gemeinderates werden für die Arbeit des Arbeitskreises die jeweiligen Fachämter und ggf. 
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Externe, wie z.B. das Planungsbüro Lohrer.Hochrein, herangezogen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
 
Anlagen  
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